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Petition an die Bundesversammlung: 

Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften benötigen 

zwingend einen Parlamentsbeschluss 

 

 

Gestützt auf BV Art. 331 und Art. 126 ParlG2 reichen die unterzeichnenden Personen eine Petition ein. 

Die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV)3 sind völkerrechtlich bindende Vorschriften der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), um die grenzüberschreitende Ausbreitung von Krankheiten zu 

verhüten und zu bekämpfen. Anpassungen der IGV werden mit einfachem Mehr der 

Gesundheitsversammlung beschlossen4. Sie werden für ein Land völkerrechtlich verbindlich, sofern 

vom entsprechenden Land keine Ablehnung oder Vorbehalte angemeldet werden5. Zurzeit werden 

Änderungen im Rahmen der «Working Group on Amendments to the International Health 

Regulations (2005)»6 verhandelt. Die Anpassungen sollen im Mai 2024 verabschiedet werden. 

Die zur Diskussion stehenden Änderungen sind weitreichend und tangieren Grundrechte der 

Bundesverfassung. Deshalb fordern wir, dass Änderungen der Internationalen 

Gesundheitsvorschriften zwingend einen Bundesbeschluss, der dem fakultativen Referendum 

unterliegt, benötigen. Liegt innerhalb der gemäss Art. 59 IGV vorgesehenen Frist kein 

rechtskräftiger Beschluss des Parlaments vor, soll der Bundesrat seine Ablehnung der IGV 

Änderungen beim WHO Generaldirektor deponieren («Opting Out» Klausel). 

Auch für den separat verhandelten WHO Pandemievertrag (WHO CA+) fordern wir die 

Genehmigung durch die Bundesversammlung und die Unterstellung unter das fakultative 

Referendum. 

  

 
1 Bundesverfassung (BV) 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_33 
2 Parlamentsgesetz (ParlG) 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/510/de#art_126 
3 Internationale Gesundheitsvorschriften 2005 (IGV) 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de 
4 Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, Art. 60b 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/1015_1002_976/de#art_60  
5 Internationale Gesundheitsvorschriften 2005 (IGV), Art. 59 Abs. 1 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de#art_59  
6 Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005) 
https://apps.who.int/gb/wgihr/  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_33
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/510/de#art_126
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/1015_1002_976/de#art_60
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/343/de#art_59
https://apps.who.int/gb/wgihr/


Obwohl einige dieser Änderungsvorschläge Grundrechte betreffen, sieht Nora Kronig, Vizedirektorin 

im Bundesamt für Gesundheit keinen Bedarf für eine parlamentarische Debatte. In einem Interview 

mit der NZZ7 äussert sie sich folgendermassen: «Die Anpassungen der internationalen 

Gesundheitsvorschriften sind eher geringfügig und technischer Natur, da braucht es nicht unbedingt 

einen Parlamentsbeschluss.» 

 

Beispiele bedeutungsvoller Änderungsvorschläge der IGV 

Die geplanten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), welche an der 

Weltgesundheitsversammlung Ende Mai 2024 durch die 194 Mitgliedsstaaten der WHO 

verabschiedet werden sollen, haben grosser Tragweite. Eine Auswahl der Änderungsvorschläge: 

 

Bekämpfung von Desinformation 

Die Schweiz wäre verpflichtet, sogenannte Desinformationen zu bekämpfen. 

 

 

Ob eine Information der Wahrheit entspricht, würde von der WHO definiert. Weder Schweizer 

Behörden noch die Wissenschaft dürften sich abweichend zur Ansicht der WHO äussern. 

 

 

Schweiz verpflichtet sich, Empfehlungen der WHO zu übernehmen 

Vertragsstaaten würden sich verpflichten, die Empfehlungen der WHO im Falle eines internationalen 

Gesundheitsnotstand zu übernehmen. Diese müssten umgehend umgesetzt werden. Faktisch 

entsteht somit aus vermeintlich unverbindlichen Empfehlungen verbindliche Verpflichtung. 

 

 

 
7 Interview mit Nora Konig, 5. Dezember 2023 
https://www.nzz.ch/schweiz/who-pandemiepakt-soll-die-schweiz-dem-abkommen-beitreten-ld.1768402 
 

https://www.nzz.ch/schweiz/who-pandemiepakt-soll-die-schweiz-dem-abkommen-beitreten-ld.1768402


Unbekannte finanzielle Verpflichtungen 

Staaten sollen finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, um insbesondere Entwicklungsländer bei der 

Umsetzung der Gesundheitsvorschriften zu unterstützen. In welcher Höhe welche Massnahmen im 

Ausland finanziert werden müssten, ist unklar. Der Umstand, dass in letzter Instanz ein ausländischer 

nicht demokratisch legitimierter Akteur im Pandemiefall nach Belieben über Schweizer Steuergelder 

verfügen dürfte, ist äusserst bedenklich. 

 

 

 

 

 

Internationales Gesundheitszertifikat 

Ein internationales Gesundheitszertifikat soll eingeführt werden. Dieses dient den Vertragsstaaten 

zum Nachweis von Test, Genesenen-Status und Impfungen. Ein solches Zertifikat hätte ein grosses 

Missbrauchspotential. 

 

 

 

  



Notwendige Gesetzesanpassungen 

Damit zukünftig bei einer Veränderung der IGV der aktuelle Missstand der ungenügenden 

demokratischen Mitsprache von Parlament und Bevölkerung nicht mehr Auftritt, fordern wir 

folgende Gesetzesanpassung: 

Das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG)8 soll folgendermassen ergänzt werden: 

Art. 48a 

3 Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) benötigen zwingend einen 

Bundesbeschluss, der dem fakultativen Referendum unterliegt. Liegt innerhalb der in Art. 59 Abs. 1 

IGV vorgesehenen Frist kein rechtskräftiger Beschluss des Parlaments vor, ist der Bundesrat 

gezwungen die Änderungen gemäss Art. 61 IGV abzulehnen. 

 
8 Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2022_2022_2022/de#art_48_a 
 
 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1997/2022_2022_2022/de#art_48_a

